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§ 34 EisbG Erforderlichkeit der
Betriebsbewilligung

 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Die Inbetriebnahme von Eisenbahnanlagen, veränderten Eisenbahnanlagen, nicht ortsfesten

eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen oder veränderten nicht ortsfesten

eisenbahnsicherungstechnischen Einrichtungen bedarf der Betriebsbewilligung, wenn für deren Bau oder

Veränderung eine eisenbahnrechtliche Baugenehmigung erteilt wurde.

2. (2)Die Inbetriebnahme von Schienenfahrzeugen, von veränderten Schienenfahrzeugen oder von gebrauchten

ausländischen Schienenfahrzeugen bedarf der Betriebsbewilligung, wenn hiefür eine Bauartgenehmigung erteilt

wurde.
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